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RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M. und RA Dr. Christoph Rempe*

Aktuelle Entwicklungen bei Suchmaschinen
2024/2025

Kurz und Knapp

Der Bericht gibt einen Überblick über die rechtlichen Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit Suchmaschinen. Be-
rücksichtigt sind gerichtliche Entscheidungen, wissen-
schaftliche Aufsätze und sonstige Veröffentlichungen seit
dem letzten Beitrag der Autoren im Vorjahr (K&R 2024,
393).

I. Einleitung

Internetsuchmaschinen spielen traditionell eine zentrale Rolle
in der digitalen Informationsgesellschaft. Sie sind nicht nur
technische Werkzeuge zur Informationsbeschaffung, sondern
prägen maßgeblich den Zugang zu Wissen, die Sichtbarkeit von
Inhalten sowie die Meinungsbildung.1 Der Markt für Suchma-
schinen wird seit Jahren von Google dominiert – doch aktuelle
Entwicklungen deuten auf eine allmähliche Verschiebung hin.
Im Oktober 2024 sank Googles weltweiter Marktanteil am Such-
maschinenmarkt erstmals seit 2015 unter die 90-Prozent-Mar-
ke.2 Google konnte aber seine Vormachtstellung im Bereich der
mobilen Suchmaschinen halten (93,84 % im April 2025) und
profitiert hier weiter von der engen Integration der Suche bei
Endgeräten mit Android-Betriebssystem.3 Bei Desktop-Suchen
geht der Anteil von Google aber weiter zurück und liegt nun-
mehr konstant unterhalb der 80-Prozent-Marke.4 Ein Grund
hierfür ist der stetig wachsende Marktanteil von Microsofts
Suchmaschine Bing (11,73 %). Daneben gibt es weiterhin keine
echten vollwertigen Alternativen, weil es extrem aufwendig und
kostspielig ist, einen qualitativ gleichwertigen Index aufzubau-
en.5 Alternative Dienste wie Yahoo (1,32 %), die in Russland
dominierende Suchmaschine Yandex (2,53 %) oder die daten-
schutzorientierte Suchmaschine DuckDuckGo (0,84 %), konnten
auf dem weltweiten Suchmaschinenmarkt ihre Nischenpositio-
nen behaupten. In Deutschland ist die Entwicklung grundsätz-
lich ähnlich, auchwennGoogle insgesamt noch etwas stärker ist
als im weltweiten Durchschnitt. Für Deutschland beträgt der
Marktanteil von Google rund 87,24 %, danach folgt Bing mit
5,73 %.6 Neben den zuvor genannten Anbietern etabliert sich
mit der auf Nachhaltigkeit fokussierten Suchmaschine Ecosia
(0,97 %) ein weiterer wachsender Dienst auf dem deutschen
Markt.7

Noch nicht vollständig absehbar sind die Konsequenzen, die
sich aus der stärkeren Integration von Antworten ergeben, die
mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bei Google generiert
werden. Google hatte zunächst in ausgewählten Märkten die
Funktion AI Overview getestet.8 Mittlerweile ist die Funktion
auch in Deutschland verfügbar. Die KI-Zusammenfassung wird
bei geeigneten Suchanfragen der klassischen Trefferliste vo-
rangestellt und liefert einen ersten Überblick, häufig direkt mit
weiterführenden Links. Nach Einschätzung von Google wird
dies zukünftig nicht die bisherige Suchfunktion vollständig
ablösen, sondern weiterhin als Ergänzung angeboten. Es ist
aber jetzt schon absehbar, dass die Relevanz der eigentlichen
Suchergebnisse abnimmt und folglich auch die Klicks von
Nutzern auf entsprechende Ergebnisse weiter zurückgehen.9

Die weiterhin bestehende Marktkonzentration auf Google
bleibt nicht ohne regulatorische Folgen. In den USA wurde
Google erstmals in einem kartellrechtlichen Verfahren ver-
urteilt, durch exklusive Abkommen mit Geräteherstellern wie
Apple seine marktbeherrschende Stellung unzulässig abgesi-
chert zu haben.10 Das US-Justizministerium prüft derzeit sogar
eine Zerschlagung von Google, unter anderem durch eine
Abspaltung des Chrome-Browsers.11

Auch auf europäischer Ebene hält die EU-Kommission weiter-
hin an ihrer konsequenten Anwendung der neuen Regulie-
rungsinstrumente fest. Die im Januar 2025 in einem offenen
Schreiben von 39 (überwiegend) Nichtregierungsorganisatio-
nen an die EU-Kommission geäußerte Sorge, der politische
Druck der neuen US-Administration unter Donald Trump –
insbesondere im Zusammenspiel mit den wirtschaftlichen
Interessen großer amerikanischer Technologiekonzerne – kön-
ne zu einer Abschwächung der Durchsetzung des Digital
Services Act (DSA) und des Digital Markets Act (DMA) führen,
hat sich bislang nicht bewahrheitet.12

Der DSA verpflichtet große Internetsuchmaschinen zu erhöhter
Transparenz, insbesondere hinsichtlich der Funktionsweise ih-
rer Ranking- und Empfehlungssysteme und unterwirft sie stren-
geren Verpflichtungen zur Risikobewertung und -minderung.
Der DMA statuiert für als Gatekeeper eingestufte Suchmaschi-
nenbetreiber, wie Google, spezifische Verhaltenspflichten, ins-
besondere imHinblick auf diskriminierungsfreie Selbstbevorzu-
gung, Datenzugang und Interoperabilität, um strukturelle Wett-
bewerbsverzerrungen im digitalen Binnenmarkt zu unterbin-
den. Für Google bedeutete dies bereits 2024 umfassende Än-
derungen an der Darstellung von Suchergebnissen sowie die
Einführung zusätzlicher Transparenzmaßnahmen. 2025 folgten
weitere Anpassungen, etwa in Form neuer Auswahlbildschirme,
Einwilligungslösungen zur Datenverknüpfung und der verstärk-
ten Öffnung gegenüber Drittanbietern.
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* Mehr über die Autoren erfahren Sie am Ende des Beitrags. Alle zitierten
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Verfassen des Textes.
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Gleichzeitig verändern technologische Trends die Suchge-
wohnheiten vieler Nutzerinnen und Nutzer. Der Aufstieg KI-
gestützter Dienste wie ChatGPT, Perplexity oder auch sprach-
basierter Systeme verschiebt die Nutzererwartungen und führt
zu einer zunehmenden Konkurrenz für klassische Suchma-
schinen durch dialogorientierte Antwortsysteme. Parallel dazu
gewinnen Plattformen wie Amazon und TikTok insbesondere
im Bereich produktspezifischer und zielgruppenspezifischer
Suchen an Bedeutung – und stellen damit das herkömmliche
Suchparadigma zunehmend infrage.13

Die aktuellen Entwicklungen deuten auf eine Phase struktu-
reller Veränderungen im Suchmaschinenmarkt hin. Googles
langjährige Dominanz gerät durch technologische Innovatio-
nen und neue rechtliche Regularien zunehmend unter Druck.
Dies eröffnet neue Perspektiven für Wettbewerber und erfor-
dert eine kontinuierliche Anpassung an die sich verändernden
Marktbedingungen.

II. Kartellrecht/DMA

1. Vorhaben der neuen Bundesregierung

In Bezug auf die Regulierung von Suchmaschinen plant die
neue Bundesregierung keine neuen Gesetzgebungsvorhaben,
die über die bestehenden Regelungen für große Online-Platt-
formen14 hinausgehen. Die neue Bundesregierung sieht in
ihrem Koalitionsvertrag auch ansonsten keine relevanten Re-
formen des Kartellrechts vor. Zwar betont die neue Koalition
aus CDU/CSU und SPD, dass „die Weiterentwicklung des
Wettbewerbs- und Kartellrechts [. . .] maßgeblich für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas“15

sei. Eine weitergehende Konkretisierung, inwiefern die neue
Bundesregierung das Kartellrecht weiterentwickeln möchte,
lässt sich dem Vertrag aber nicht entnehmen. Dies gilt auch für
die erklärten Ziele, die effektive Anwendung des Kartellrechts
sicherzustellen und kartellrechtliche Verfahren schneller so-
wie effizienter zu machen.

2. Gerichtsverfahren

Die europäischen Gerichte waren im vergangenen Jahr erneut
umfassend mit kartellrechtlichen Verfahren gegen Google
(bzw. Alphabet) beschäftigt. Innerhalb weniger Tage musste
Google eine empfindliche Niederlage vor dem EuGH hinneh-
men, konnte vor dem EuG aber auch einen Teilerfolg erzie-
len.16 In beiden Verfahren ging es um die Überprüfung einer
von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafe in Milliar-
den-Höhe.

Den Anfang machte der EuGH, indem er die von der Kommis-
sion verhängte Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro wegen des
Missbrauchs der Marktmacht durch Bevorzugung des eigenen
Preisvergleichsdienst „Google Shopping“ gegenüber denen der
Konkurrenz bestätigte.17 Die im Jahr 2002 noch unter dem
Namen „Froogle“ gestartete Produktsuchmaschine von Google
wurde im Jahr 2007 unter der Bezeichnung „Google Product
Search“ neu gestaltet. In der Folge stellte Google die Sucher-
gebnisse des eigenen Preisvergleichsdienstes in hervorgeho-
bener Darstellung an die oberste Position der Ergebnisliste. Die
Suchergebnisse der Konkurrenten wurden erst weiter unten
eingeblendet. Der nunmehr bestätigte Beschluss der EU-Kom-
mission aus dem Jahr 2017 sah wegen der damit erfolgten
Privilegierung des eigenen Preisvergleichsdienstes gegenüber
denen der Konkurrenz einen Missbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung von Google.18 Abgestraft wurde dabei „die
Kombination zweier Praktiken, nämlich zum einen der bevor-
zugten Positionierung und Präsentation ihrer eigenen spezia-

lisierten Ergebnisse auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten
gegenüber den Ergebnissen der konkurrierenden Preisver-
gleichsdienste und zum anderen der gleichzeitigen Herabstu-
fung der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichs-
dienste durch Anpassungsalgorithmen.“19

Nur wenige Tage nach diesem Urteil des EuGH hob der EuG in
einem anderen Verfahren gegen Google eine von der EU-
Kommission verhängte Wettbewerbsstrafe von 1,49 Milliarden
Euro auf.20 Nach dem Urteil des EuG habe die Kommission bei
der Prüfung der im Streit stehenden Vertragsklausel von
Google nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt. Die
angegriffene, von Google bereits seit 2016 aber nicht mehr
verwendeten Vertragsklauseln sahen im Rahmen des „Ad-
Sense for Search“-Dienst neben einer Ausschließlichkeitsver-
einbarung unter anderem auch vor, dass Betreiber, die auf
ihrer Internetseite die Google-Suchmaske einbinden, die Goo-
gle-Anzeigen bevorzugt zu platzieren haben. Die Rechtssache
ist nunmehr vor dem EuGH anhängig (Az. C-826/24).21

Ein weiteres anhängiges Google-Verfahren steht hingegen
kurz vor dem Abschluss. Bei der mündlichen Verhandlung
am 28. 1. 2025 vor dem EuGH ging es um die Überprüfung
eines Urteils des EuG aus dem Jahr 2018.22 In dem Urteil
stützte das EuG die Auffassung der Kommission, wonach
Google den Herstellern von Android-Geräten und den Betrei-
bern von Mobilfunknetzen rechtswidrige Beschränkungen auf-
erlegt habe, um seine marktbeherrschende Stellung zu sichern
und auszubauen.23 Demnach habe Google durch zwangsweise
vorinstallierte Apps (insbesondere die Google-Suche und den
Chrome-Browser) sowie exklusive Vereinbarungen mit Geräte-
herstellern den Wettbewerb im Markt für mobile Betriebssys-
teme und Apps erheblich verzerrt.24 Lediglich die Wettbe-
werbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,34 Milliarden
Euro reduzierte der EuG auf 4,125 Milliarden Euro, da die
Kommission die Dauer und Schwere des wettbewerbswidrigen
Verhaltens von Google nicht umfassend berücksichtigt habe.25

Auch in den USA sieht sich Google verschärften Kontrollen
ausgesetzt. Nach einem über vierjährigen Verfahren entschied
im August 2024 das US-Bezirksgericht von Columbia, dass
Google im Bereich der Internetsuche ein Monopol innehabe
und dieses durch exklusive Vereinbarungen mit Partnern wie
Apple, Samsung und Mozilla aufrechterhalte.26 Zudem halte
Google auch bei Textwerbung in Suchmaschinen ein Monopol.
Der derzeitige CTO von Google, Prabhakar Raghavan, sagte
während des Kartellverfahrens aus, dass Google allein im Jahr
2021 über 26 Milliarden US-Dollar gezahlt habe, um als Stan-
dard-Suchmaschine vorinstalliert zu sein.27 Durch derartige
Vereinbarungen seien zwar Konkurrenten wie Bing oder Duck-
DuckGo nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Sie stellen aus
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Sicht des Gerichts jedoch hinreichend exklusive Ausschließ-
lichkeitsvereinbarungen dar.28 In der Folge wurden mögliche
Abhilfemaßnahmen diskutiert. Dabei schlug die Forderung des
US-Justizministeriums, Google zum Verkauf seines Browsers
Chrome zu verpflichten auf erwartbar heftigen Widerstand.29

Doch nicht nur Google wehrt sich in dem im April 2025 wieder
aufgenommenen Verfahren, auch die CEO von Mozilla, Laura
Chambers, warnt, dass die im Raum stehenden Rechtsmittel
gegen Google die Zukunft von Firefox und anderen Nicht-Big-
Tech-Browser-Engines riskieren würde.30 Hintergrund ist,
dass alleine die Zahlungen für die Ausschließlichkeitsverein-
barungen von Google an Firefox 83 % der gesamten Jahres-
einnahmen von Mozilla ausmachten.31 Das Urteil des District
of Columbia kann somit nicht nur für Google, sondern auch für
andere Tech-Konzerne weitreichende Folgen haben.

Das aktuelle Bestreben des US-Justizministeriums, Google zu
zerschlagen, zeigt sich in verschiedenen Forderungen. Neben
der Aufforderung, den Browser Chrome zu veräußern, ver-
langte das Ministerium auch die Abspaltung des Betriebssys-
tems Android.32 Darüber hinaus forderte das Ministerium das
US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia auf,
Google zum Verkauf der Werbesparte „Google Ad Managers“
zu zwingen.33 Hintergrund ist eine Entscheidung des US-
Bezirksgericht im April 2025, in dem Google verurteilt wurde,
in wettbewerbswidriger Weise eine Monopolstellung auf den
Märkten für Publisher-Adserver und Ad-Exchange für Open-
Web-Display-Werbung erlangt und aufrechterhalten zu ha-
ben.34 Zudem entschied das Gericht, dass die unrechtmäßige
Kopplung der beiden Dienste Wettbewerber ausgeschlossen
und die eigene Marktbeherrschung gesichert habe. Richterin
Leonie M. Brinkema betonte in ihrem abschließenden State-
ment, dass Google nicht nur den Wettbewerb durch die Behin-
derung von Konkurrenten eingeschränkt, sondern auch Kun-
den und Nutzern der eigenen Dienste erheblichen Schaden
zugefügt habe.35 Google kündigte unmittelbar nach dem Urteil
an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Doch nicht nur in der EU und den USA, auch im Vereinigten
Königreich36 und sogar in China muss sich Google einer
kartellrechtlichen Untersuchung unterziehen.37 Während sich
die britischen Maßnahmen auf eine mögliche Einstufung Goo-
gles als Unternehmen mit einem sog. Strategic Market Status
(SMS) nach dem am 1. 1. 2025 in Kraft getretenen Digital
Markets, Competition and Consumers Act (DMCC) stützen,38

wird das Vorgehen der chinesischen Behörden jedoch primär
als handelspolitische Reaktion auf die von den USA verhängten
Zölle interpretiert.39 Google selbst ist seit dem Jahr 2010 nicht
mehr als Betreiber einer Suchmaschine auf dem chinesischen
Markt präsent.

3. Entwicklungen im Zusammenhang der Durchführung
des Digital Markets Act (DMA)

Google wurde bereits im September 2023 formell als Gate-
keeper im Sinne des DMA für den Google-Suchdienst und den
Google Play App Store für Android benannt.40 Im November
2024 gab das Unternehmen erste Maßnahmen zur Einhaltung
des DMA bekannt.41 Google nahm bereits über 20 Produkt-
änderungen vor. Bestimmte Funktionen – darunter auch das
Angebot „Google Flüge“ – wurden von der Suchergebnisseite
entfernt. Zudem implementierte Google neue Einwilligungs-
banner, mit denen die Nutzer die Verknüpfung und damit den
Datenaustausch zwischen den verschiedenen Google-Diensten
zustimmen können.

Die von Google vorgenommenen Anpassungen erachtet die
Europäische Kommission aber offenbar als unzureichend. Im

Rahmen eines laufenden Verfahrens hat die Europäische Kom-
mission Google nun zwei vorläufige Feststellungen übermit-
telt, in denen dem Unternehmen Verstöße gegen den DMA
vorgeworfen werden.42

Gegenstand der ersten Feststellung ist die mutmaßlich syste-
matische Bevorzugung eigener spezialisierter Dienste (z. B.
Shopping, Hotels, Finanzen) in der Google-Suche zulasten
konkurrierender Drittangebote. Dies stehe im Widerspruch
zu Art. 6 Abs. 5 DMA, der Gatekeepern wie Google auferlegt,
Rankings anhand transparenter und fairer Bedingungen vorzu-
nehmen.43

Die zweite Feststellung betrifft die nach Auffassung der Kom-
mission unzulässige Beschränkung sogenannter Lenkungs-
maßnahmen durch Google im Google Play Store. Insbesondere
verhindere Google, dass App-Entwickler Nutzer kostenfrei
über alternative, preisgünstigere Angebots- und Vertriebska-
näle außerhalb von Google Play informieren können, was
gegen Art. 5 Abs. 4 DMA verstoßen könnte. Zudem werden
die von Google erhobenen Provisionen als unangemessen hoch
und langfristig kritisiert.44

Die vorläufigen Feststellungen eröffnen dem Unternehmen
nun die Möglichkeit zur Stellungnahme. Eine abschließende
Entscheidung über eine förmliche Feststellung der Nichtein-
haltung bleibt dem weiteren Verlauf des Verfahrens vorbehal-
ten. Google droht neben verpflichtend umzusetzenden Vor-
gaben auch eine empfindliche Strafzahlung von bis zu zehn
Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.45 Gemessen am Jah-
resumsatz von 2024 könnte dies zu einer Rekordstrafe von bis
zu 34,8 Milliarden US-Dollar führen.46

In einer ersten Stellungnahme äußert Google Kritik an den
Entscheidungen der EU-Kommission und verweist dabei vor
allem auf die ihrer Ansicht nach weitreichenden Nachteile für
Verbraucher und Unternehmen.47 Gleichzeitig betont das Un-
ternehmen jedoch seine Bereitschaft, den Dialog mit der Kom-
mission fortzusetzen und die Vorgaben des DMA weiterhin
einzuhalten.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) begrüßte hingegen die
vorläufigen Feststellungen der EU-Kommission zu möglichen
Verstößen Googles gegen das Selbstbevorzugungsverbot nach
Art. 6 Abs. 5 DMA.48 Er fordert eine konsequente Durchsetzung
des DMA, um faire und transparente Wettbewerbsbedingungen
im Online-Handel sicherzustellen. Online-Verkaufskanäle und
Sichtbarkeit in Suchergebnissen seien für Händler essenziell.
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Dabei dürften Preisvergleichsplattformen keine zusätzliche Ver-
mittlungshürde darstellen. Ziel müsse ein dauerhaftes „Level
Playing Field“ im digitalen Binnenmarkt sein.

III. Recht auf Vergessenwerden
Im vergangenen Jahr wurde das Recht auf Vergessenwerden
durch wegweisende Urteile des EuGH und des BGH konkreti-
siert.49 In allen Verfahren ging es um die Frage des Anspruchs
auf Löschung personenbezogener Daten aus einem Regis-
ter nach Art.17 Abs.1 der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Ein solcher Löschungsanspruch ist nach Art. 17
Abs. 3 lit. b DSGVO ausgeschlossen, sofern er Daten betrifft,
die zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Register-
gerichts erforderlich sind. Beispielsweise stellen die Namen,
die Geburtsdaten und die Wohnanschriften von Vereinsvor-
ständen oder GmbH-Geschäftsführern entsprechende Daten
dar, deren Eintragung, Speicherung und Offenlegung im Ver-
ein- bzw. Handelsregister gesetzlich vorgeschrieben sind.50

Der BGH hatte sich mit der Frage zu befassen, ob ein ehema-
liges Vorstandsmitglied eines Vereins einen Anspruch auf
Löschung seiner personenbezogenen Daten aus dem Vereins-
register geltend machen kann.51 Den auf eine vollständige
Löschung gerichteten Hauptantrag wies der BGH mit Urteil
vom 4. 6. 2024 zurück. Weder die DSGVO noch das nationale
Recht sehe einen generellen Anspruch auf Entfernung perso-
nenbezogener Eintragungen aus dem Vereinsregister vor. An-
ders beurteilte das Gericht jedoch den hilfsweise gestellten
Antrag: Nach Ansicht des BGH kann sich ein ehemaliges
Vorstandsmitglied auf Art.17 Abs.1 DSGVO berufen, sofern
seine Daten im Internet im Rahmen automatisierter Verfahren
unbeschränkt öffentlich zugänglich sind.52 In einem solchen
Fall sei das Interesse der betroffenen Person am Schutz ihrer
Daten gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Register-
publizität vorrangig zu bewerten. Gleichwohl sei auch in
diesen Konstellationen keine vollständige Löschung erforder-
lich. Vielmehr genüge es, die Daten aus der freien Online-
Zugänglichkeit zu nehmen und nur noch bei berechtigtem
Interesse im Einzelfall bereitzustellen.

Der Entscheidung des BGH lag ein Sachverhalt zugrunde, bei
dem zwischen dem Ausscheiden des Antragstellers aus dem
Vorstand im Jahr 2004 und dem Löschungsbegehren nahezu
zwei Jahrzehnte lagen. Die Frage, ab wann das individuelle
Interesse am Datenschutz das öffentliche Interesse an der Re-
gistertransparenz überwiegt, lässt der BGH offen.53 Eine klare
zeitliche Grenze formuliert er nicht – eine Klärung durch die
Registergerichte in künftigen Einzelfällen bleibt abzuwarten.

Aus diesen beiden Entscheidungen des BGH lassen sich Rück-
schlüsse auf Löschansprüche gegen Suchmaschinenbetreiber
ziehen, über deren Indexe die Daten abrufbar sein können.
Insoweit wird auch der Suchmaschinenbetreiber argumentie-
ren, dass er den Zugang zu den Daten des Registers vermitteln
darf, da sie dort rechtmäßig aufgeführt sind. Andererseits ließe
sich hiergegen einwenden, dass der Zugang und die Auffind-
barkeit der Daten zu stark erleichtert würde, was allein bei der
Abrufbarkeit aus dem Register für sich noch nicht der Fall wäre.

In dem vom EuGH zu beurteilenden Fall betrafen die Daten
hingegen Informationen, deren Offenlegung weder nach na-
tionalem noch nach Unionsrecht zwingend vorgeschrieben ist.
Hierzu entschied der EuGH mit Urteil vom 4. 10. 2024, dass
personenbezogene Daten, die nach den handelsrechtlichen
Bestimmungen nicht offen gelegt werden müssen, entfernt
oder unkenntlich gemacht werden müssen.54 Davon erfasst
ist etwa die eigenhändige Unterschrift einer natürlichen Per-
son. Das Urteil könnte zur Folge haben, dass zukünftig im

Einzelfall die jeweilige registerführende Stelle selbst Schwär-
zungen vorzunehmen hat.55

IV. Verantwortlichkeit für und bei Such-
maschinen

Entsprechend der Bedeutung der Suchmaschinen unterliegen
die Anbieter besonderen rechtlichen Vorgaben, die auch je-
weils im politischen Kontext gesehen und bewertet werden
müssen. Der überwiegende Teil der Regulierung erfolgt mitt-
lerweile auf der europäischen Ebene, insbesondere über den
Digital Service Act und weitere Regelwerke.

1. Regulatorische Rahmenbedingungen

Die neue Koalition möchte die Einführung einer Abgabe für
Online-Plattformen prüfen, die Medieninhalte nutzen.56 Ein-
zelne Anwendungsfälle nennt der Koalitionsvertrag hierzu
zwar nicht, betroffen könnten aber auch die von Google bei
den Suchergebnissen verwendeten kurzen Textausschnitte
sein, die Google selbst als „Snippets“ bezeichnet.57 Ein Snippet
(„Schnipsel“) liefert eine kurze und präzise Antwort auf die
jeweilige Suchanfrage und soll Nutzern helfen, die Relevanz
der Treffer im jeweiligen Kontext zu bewerten.58 Die Snippets
erscheinen prominent in den Suchergebnissen und sind visuell
hervorgehoben. Ausweislich des Koalitionsvertrags sollen die
mit der Abgabe erzielten Erlöse dem Medienstandort zugute-
kommen. Generell hat sich die Bundesregierung zwischenzeit-
lich dahingehend geäußert, dass Google und andere Anbieter
für ihre Online-Dienste in Deutschland stärker besteuert wer-
den sollen oder eine Art Digitalabgabe zu zahlen haben.
Konkrete Vorschläge gibt es hierzu noch nicht, eine Gesetzes-
vorlage ist aber nach Angaben des zuständigen Kultur- und
Medienstaatsministers in Arbeit.59

Zudem beabsichtigt die neue Bundesregierung, die im Digital
Service Act vorgesehenen Regelungen konsequent anzuwen-
den und weiterzuentwickeln.60 Systematisches Versagen bei
der Beachtung soll danach sanktioniert werden, was allerdings
nur in einem abgestimmten Verfahren mit der EU-Kommission
möglich ist.61 Google ist mit seiner Suchmaschine und anderen
Angeboten einer der wenigen Anbieter, der in die höchste Stufe
der „Very Large Online Platforms“ bzw. „Very Lage Online
Search Engines“ (VLOP/VLOSE) gem. Art. 33 DSA fällt und
dementsprechend besonders intensiv reguliert ist.62 Anders
als zahlreiche große Online-Plattformen hat Google die ent-
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sprechenden Verpflichtungen akzeptiert und hat die eigene
Einstufung nicht gerichtlich überprüfen lassen.63

Am 1. 8. 2024 ist außerdem die europäische Verordnung über
künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) in Kraft getreten.64 Die
KI-Verordnung soll einen grundsätzlichen Rahmen für den
Einsatz von KI vorgeben; besonderer Fokus liegt dabei auf den
Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte von EU-
Bürgern.65 Suchmaschinenbetreiber werden von dem Anwen-
dungsbereich der KI-Verordnung erfasst, sofern sie generative
KI oder andere KI-Funktionen integrieren. Ist dies wie bei
Google mit dem KI-Modell Gemini der Fall, verpflichtet die
Verordnung sie zu umfassenden Transparenzmaßnahmen. Nut-
zer müssen klar erkennen können, wenn Inhalte KI-generiert
sind oder Suchergebnisse durch KI beeinflusst wurden. Bei der
Nutzung von AI Overview weist Google insoweit explizit auf die
KI-Nutzung zur Erstellung der Zusammenfassung hin. Im Zu-
sammenspiel zwischen DSA und KI-VO dürfte Google aber nicht
nur verpflichtet sein, auf den eigenen KI-Einsatz hinzuweisen,
sondern auch offenzulegen, in welchem Umfang als Treffer
ausgewiesene Inhalte mithilfe von KI erzeugt oder manipuliert
wurden. Der entsprechende Einsatz von KI ist dafür verpflich-
tend zu kennzeichnen, und zwar gem. Art. 50 Abs. 2 KI-VOwohl
inmaschinenlesbarer Form. Google als sehr großer Suchmaschi-
nenanbieter hat dann im Rahmen der eigenen Maßnahmen zur
Risikoreduzierung nach Art. 25 Abs.1 lit. k DSA die Pflicht, den
maschinenlesbaren Hinweis in eine eindeutige Kennzeichnung
für die Nutzer zu überführen.66

2. Verantwortlichkeit von Google

Soweit sich Google im Einzelfall nicht an die geltenden recht-
lichen Vorgaben hält, etwa bezogen auf die Pflicht zur Lö-
schung bestimmter Seiten aus den Suchergebnissen, stellt sich
regelmäßig die Frage, gegen wen im Falle einer gerichtlichen
Klage, die Klage gerichtet werden muss. Die deutsche Gesell-
schaft ist insoweit nicht der richtige Adressat, weil es sich
entsprechend der Strukturen bei Google um eine reine Ver-
triebsgesellschaft ohne eigene Steuerungsfunktion handelt.67

Für die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit wurde bisher
angenommen, dass die amerikanische Muttergesellschaft
(Google LLC) und die irische Gesellschaft (Google Ireland Ltd.)
als gemeinsame Verantwortliche gem. Art. 26 DSGVO angese-
hen werdenmüssen.68 Folgerichtig kann sich Google bei einem
Löschungsanspruch nach Art.17 DSGVO nicht darauf berufen,
die entsprechende Klage müsse zwingend gegen die amerika-
nische Muttergesellschaft erhoben werden. Diese Sichtweise
ist durch das OLG Köln jetzt nochmals ausdrücklich bestätigt
worden.69 Der Verweis von Google auf die alleinige Verant-
wortlichkeit der US-amerikanischen Muttergesellschaft ließ
das OLG Köln nicht gelten. Nach den Feststellungen des
Gerichts sei es unerheblich, dass die irische Tochtergesell-
schaft lediglich den Zugang zu der Suchmaschine anbiete,
während die Entscheidungen darüber, wie auf eine Suchanfra-
ge reagiert wird und wie die relevanten Suchergebnisse ange-
zeigt werden, in den USA getroffen werde. Für eine daten-
schutzrechtliche Verantwortlichkeit sei nicht ein etwaiges Zu-
Eigen-Machen der Suchergebnisse entscheidend. Ausreichend
sei bereits, dass die irische Tochtergesellschaft deutschen
Internetnutzern den Zugang zur Google-Suchmaschine anbie-
te. Denn mit dem damit verbundenen Bereitstellen der von der
Muttergesellschaft aufbereiteten Suchergebnisse führe sie
selbst eine Datenverarbeitung gem. Art. 4 Nr. 2 DSGVO durch.
Betroffenen steht es folglich nach Art. 26 Abs. 3 DSGVO frei,
die Löschung rechtswidriger Suchergebnisse von der Google
Ireland Ltd. oder der Google LLC zu verlangen.70

3. Sterne-Bewertungen bei Google

Über Google lassen sich relativ bequem einzelne Unternehmen
und andere Einrichtungen bewerten, ohne dass Google hier
besondere Überprüfungen vornimmt. Die Relevanz der Bewer-
tungen ist relativ hoch, weil das Ergebnis der Bewertungen
prominent bei entsprechenden Suchergebnissen angezeigt
wird. Folglich gibt es immer wieder Streitigkeit zu der Frage,
unter welchen Voraussetzungen vor allem negative Bewertun-
gen abgegeben werden dürfen und ob hierfür etwa ein Kun-
denkontakt erforderlich ist.71 Für die negative Bewertung
einer Anwaltskanzlei bei Google hat das OLG Oldenburg ent-
schieden, dass standardmäßig angenommen werden kann,
Bewertungen erfolgen nur durch den jeweiligen Mandanten,
weswegen bei negativen Bewertungen ohne Mandatsbezie-
hung an sich ein Löschungsanspruch besteht.72 Mit der Klar-
stellung in der Bewertung, dass die Bewertung nicht durch
einen Mandanten erfolgt ist, soll aber ausnahmsweise eine
negative Bewertung durch Nicht-Mandanten möglich bleiben.

V. Datenschutz bei Suchmaschinen
Traditionell sieht sich Google als größter Suchmaschinenan-
bieter dem Vorwurf ausgesetzt, die datenschutzrechtlichen
Vorgaben, die in der Europäischen Union vor allem durch die
DSGVO vorgegeben werden, nicht hinreichend ernst zu neh-
men. Tatsächlich hat es bei Google eine lange Tradition, sich
für die Auswertung personenbezogener Daten auf fragwürdige
Bedingungen und vorformulierte Einwilligungen zu berufen
und nicht sonderlich transparent über Datenverarbeitungsvor-
gänge zu informieren.73

1. Datenschutzbehörden

Für die Prüfung des Datenschutzes bei Google ist aufgrund des
Sitzes von Google Ireland Ltd. die irische Datenschutzbehörde
(Irish Data Protection Commission, DPC) zuständig. Im Herbst
2024 gab die DPC bekannt, dass sie eine grenzüberschreitende
Untersuchung gegen das von Google trainierte KI-Sprachmo-
dell PaLM2 eingeleitet habe.74 Das DPC möchte insbesondere
untersuchen, ob Google zuvor eine hinreichende Datenschutz-
Folgenabschätzung im Sinne von Art. 35 DSGVO vorgenom-
men hat. Das Training des KI-Modells beschränkt sich nicht
nur auf die bereits bekannte Mehrsprachigkeit und Überset-
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zungsfunktion. Mit den auf PaLM2 aufbauenden KI-Modellen
Med-PaLM 2 und Sec-PaLM bietet Google das Modell auch auf
den datenschutz- und sicherheitssensiblen Bereichen der Me-
dizin- und Cybersicherheit an.75 Ansonsten hält sich die iri-
sche Aufsichtsbehörde weiterhin im Hinblick auf die Über-
wachung von Google und der Veröffentlichung von Kontroll-
maßnahmen zurück, was immer wieder kritisiert wird.76

2. Unwirksamkeit der Google-Einwilligungen
In Deutschland hat das LG Berlin II zuletzt mit Urteil vom 25. 3.
2025 festgestellt, dass die datenschutzrechtliche Einwilligung
bei der Anmeldung eines Google-Kontos nichtmit den geltenden
Vorgaben der DSGVO vereinbar ist.77 Das Gericht gab damit
einer Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen
(vzbv) statt und entschied, dass Google im Rahmen der Konto-
erstellung seine Nutzer umfassend darüber informieren muss,
welche seiner mehr als 70 Dienste personenbezogene Daten
verarbeiten. Nach den Feststellungen fehle es bereits deshalb an
der notwendigen Transparenz, weil „die Beklagteweder über die
einzelnen Google-Dienste noch Google-Apps, Google-Websites
oder Google-Partner aufklärt, für welche die Daten verwendet
werden sollen“.78 Das Ausgangsgericht beanstandete insbeson-
dere, dass Nutzer bei der „Express-Personalisierung“ lediglich
die Wahl haben, der Nutzung ihrer Daten insgesamt zuzustim-
men oder den Vorgang abzubrechen. Eine differenzierte Ableh-
nung einzelner Datenverarbeitungen ist dagegen nicht vorgese-
hen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig; Google hat –
wie immer – Berufung eingelegt.

3. Bewertung von Google reCAPTCHA
In Österreich hat das dortige BVerwG entschieden, dass der
Dienst Google reCAPTCHA wohl nur datenschutzkonform mit
Einwilligung der Nutzer eingesetzt werden kann.79 Viele Seiten-
betreiber nutzen den Dienst zur Überprüfung, ob der Seiten-
aufruf von einemNutzer oder durch einen automatisiertenAbruf

erfolgt, um etwa den Missbrauch durch Bots zu verhindern.
Allerdings führt die Integration des Google-Dienstes dazu, dass
umfangreiche Daten an die Server von Google übermittelt wer-
den, was für den Betrieb der Internetseite als solches eigentlich
nicht erforderlich ist.80 Die Auseinandersetzung ähnelt insoweit
der Diskussion über die Zulässigkeit der Nutzung von Google
Fonts, was ebenfalls umstritten war und zu zahlreichen Abmah-
nungen geführt hat.81 Es bleibt insoweit abzuwarten, ob die
deutschen Gerichte der Einschätzung aus Österreich folgen und
möglicherweise eine neue Abmahnwelle droht.
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Schadensersatz und Urteilsveröffentlichung
bei Warentests – neue Haftungsrisiken für die
Stiftung Warentest?
Zugleich Kommentar zu LG Frankfurt a.M., Urteil vom 13. 3. 2025 –
2-03 O 430/21, K&R 2025, 512 ff. (in diesem Heft)

Kurz und Knapp

Gegenstand des Verfahrens ist die Veröffentlichung eines
mangelhaften Warentests für einen Rauchwarnmelder der
Klägerin durch die Stiftung Warentest. Nachdem der Un-
terlassungsanspruch durch Teilanerkenntnis der Beklag-
ten1 erledigt wurde, streiten die Parteien noch über Ur-
teilsveröffentlichung und Schadenersatz. Beiden Anträgen
gab das LG Frankfurt a.M. in seinem Urteil vom 13. 3. 2025

in weiten Teilen statt, dem Anspruch auf Schadensersatz
zunächst im Rahmen eines Grundurteils.
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